
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/4/23 86/02/0194
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1987

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §20 Abs1 impl;

StVO 1960 §20 Abs2;

StVO 1960 §52 Z10a;

Rechtssatz

Ein im 3. Monat der praktischen Ausbildung stehender Polizeibeamter ist in der Lage, die Überschreitung einer

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 30 km/h richtig zu schätzen, gleichgültig ob der Polizeibeamte ein "erfahrener"

Inhaber einer Lenkerberechtigung war oder nicht (Hinweis E 24.4.1986, 85/02/0225).

Schlagworte

Feststellen der Geschwindigkeit
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